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1.  Festsetzungen durch Text: 
 Es gelten die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes vom 31.07.2015. 
 
2. Planliche Festsetzungen: 

Im Bebauungsplan ist im nördlichen Bereich an der Grundstücksgrenze zu Flur – Nr. 
1120/10, Gemarkung Pocking eine Geh- und Radwegeverbindung von der Haidzinger 
Straße zur Würdinger Straße mit eingeplant worden. 

 In diesem Bereich befinden sich verschiedene Stromleitungen der Bayernwerk AG. 
 
Begründung: 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss der Stadt Pocking hat in seiner Sitzung vom 23.09.2015 
auf Grund einer Anfrage des Energieversorgers die Änderung des Bebauungsplanes durch 
Deckblatt Nr. 1 beschlossen. 
Von Seiten der Bayernwerk AG wurde angefragt, ob im nördlichen Bereich des Plangebietes 
ein Geh- und Radweg errichtet werden kann, da in diesem Bereich verschiedene Stromkabel 
ohne dingliche Sicherung verlegt sind. Eine Verlegung der Leitungen wäre nicht sinnvoll und 
angesichts der erheblichen Längen und Straßenaufbrüche auch nicht wirtschaftlich. Aus 
diesen Gründen sollte eine öffentliche Fläche gebildet werden. 
Nachdem im konkreten Bereich auch eine zusätzliche Geh- und Radwegeanbindung zum 
Schulzentrum gebaut werden kann, wird diesem Ansuchen insoweit nachgekommen. 
 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Änderung des Bebauungsplanes im Sinne 
von § 13 a Abs.1 Nr. 1 BauGB. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt wird. 
 
Eine Änderung der Eingriffsregelung ist mit diesem Deckblatt nicht verbunden. 
Diesbezüglich wird auf die Abhandlung im Bebauungsplanverfahren verwiesen. 
 






